
Bartosch
EU-Beihilfenrecht

22-08-25 11:32:45 Imprimatur Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 4. Auflage. (Fr. Kollerbaur)
BARTOS 0001 Bartosch_EU-BeihilfeR_4A_sl2.xml





EU-Beihilfenrecht
Art. 106 – 109 AEUV,

Art. 93 AEUV,
De-minimis-Verordnung,

DAWI-Paket,
Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung,

sowie Verfahrensverordnung

Kommentar

von

Dr. Andreas Bartosch
Rechtsanwalt in Brüssel

4. Auflage 2025

22-08-25 11:32:45 Imprimatur Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 4. Auflage. (Fr. Kollerbaur)
BARTOS 0001 Bartosch_EU-BeihilfeR_4A_sl2.xml



Zitiervorschlag: Bartosch VO 2023/2832 Art. 1 Rn. 1

beck.de

ISBN 978 3 406 80581 3

© 2025 Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

info@beck.de
Druck und Bindung: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG

Gutenbergstr. 8, 93051 Regensburg
Satz: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark

Umschlag: Druckerei C.H.Beck Nördlingen

chbeck.de/nachhaltig
produktsicherheit.beck.de

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte bleiben vorbehalten.
Der Verlag behält sich auch das Recht vor, Vervielfältigungen dieses Werkes

zum Zwecke des Text and Data Mining vorzunehmen.

22-08-25 11:32:45 Imprimatur Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 4. Auflage. (Fr. Kollerbaur)
BARTOS 0001 Bartosch_EU-BeihilfeR_4A_sl2.xml



Vorwort

Das Vorwort, das schreibe ich immer ganz zuletzt.
Und dieses Vorwort will ich zuvorderst zum Anlass nehmen, den vielen Lesern

dieses Kommentars, der zum ersten Mal vor mehr als fünfzehn Jahren lanciert
wurde, mein herzliches Vergelt’s Gott auszusprechen, und dies nicht nur deshalb,
weil sie ihn gelesen und in ihrer Arbeit verwendet haben, sondern auch weil mich
immer wieder Nachrichten erreichten und erreichen, in denen mir Kommentare,
Quellen und Kritiken (gut wie böse) übermittelt wurden und werden. Ich habe
dadurch gelernt und werde es hoffentlich weiter tun. Das Ergebnis dieses Lernpro-
zesses möchte ich meiner Leserschaft nunmehr in Form dieser vierten Auflage
zukommen lassen.

Diese Neuauflage hat folgende Schwerpunkte:
Erstens war dieses Mal wieder fast das gesamte EU-Sekundärrecht neu zu kom-

mentieren, die Leitlinien für Regionalbeihilfen, für Beihilfen betreffend For-
schung, Entwicklung und Innovation, für Risikofinanzierungsbeihilfen und vor
allem die neuen Regeln für Klimaschutz-, Umwelt- und Energiebeihilfen, um
hier nur die wichtigsten zu nennen. Diese Kommentierung ist wiederum – wie
auch schon in den Vorauflagen – „siamesisch verzahnt“ mit den Bestimmungen der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung.

Zweitens habe ich wiederum viel Energie in das gesetzt, was ich als das Filetstück
dieses Buches sehe, die Erläuterung des Beihilfenbegriffs, der sich stets häutet und
der wohl deshalb für den Fall, dass er (gemeint ist der Beihilfenbegriff) das auch
weiter tut, Stoff für viele weitere Auflagen bieten könnte.

Drittens hat sich – trotz des Umstandes, dass die grundlegende Verordnung zum
Beihilfeverfahren keine Novellierung erfahren hat, – Einiges in der Judikatur getan
und das findet sich in diesem neuen Buch ebenfalls erläutert.

Viertens erweitert auch diese vierte Auflage ihre Schwingenbreite, indem sie
die sog. „Foreign Subsidies Regulation“ mit aufnimmt, wenn auch (noch) nicht in
einer Detailkommentierung. Deshalb wird es ja noch eine Nummer 5 geben.

Vier (Haupt-)Themen, um kurz das zu skizzieren, was meine Leser in dieser
vierten Auflage erwartet.

Der Stand der Bearbeitung ist der 2. Februar 2025, „Groundhog Day“!
Das hier vorgelegte Werk ist irgendwie vergleichbar mit der Entwicklung von

Automodellen. Das Ding wird nämlich immer dicker. Nehmen wir als Parallele
das Modell des VW Golf, der in seiner ersten Baureihe seit 1974 existiert, also
seit mehr als 50 Jahren und nunmehr in der achten Auflage präsent ist. Seitdem
ist er immer länger und breiter geworden. So geht es auch diesem Buch. Eine
liebenswürdige Besprecherin meiner letzten Auflage äußerte den Wunsch, dass
auch die nächste (also diese Auflage) immer noch in ihre (Damen-)Handtasche
passen würde. Nun gibt es hierfür zwei Lösungen: Entweder gleichen sich die
Damenhandtaschenmodelle denen der Autos und der juristischen Kommentare
an oder besagte Dame hat sich ein schickes Tablet zugelegt, auf dessen Bildschirm
sie alles digital lesen kann.

Ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott“ möchte ich vor allem auch in Richtung
von Frau Barbara Schmid und Herrn Dr. Thomas Schäfer aus dem Münchener
Beck-Verlag lossenden. Beide waren im Tandem schon bei der Erstauflage gleich-
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Vorwort

sam die „Hebammen“ dieses Werkes und sind es nun wieder (Frau Barbara Schmid)
bzw. weiter (Herr Dr. Thomas Schäfer). Des Weiteren bleiben die Initiative des
„European State Aid Law Institute“ und die Zeitschrift „European State Aid Law
Quarterly“, welche ich beide vor fast einem Vierteljahrhundert zusammen mit
dem Berliner Verleger Dr. Wolfgang Andreae gegründet habe, als unersetzliche
Quellen des Dialogs und der Erkenntnisgewinnung von unschätzbarem Wert für
die hier präsentierten Arbeiten.

Widmen möchte ich dieses Buch meinen Eltern. Meine Frau Mama hatte mich
bereits vor der Fertigstellung der Vorauflage verlassen. Obwohl sie nicht mehr da
ist und ich sie nicht mehr um ihren Rat fragen konnte und kann, ist der Umstand,
dass ich das hier zu schreiben vermochte, doch Zeichen dafür, dass sie immer
noch irgendwie zugegen ist. Mein Herr Papa konnte während der Arbeiten zu
diesem Buch seinen 90. Geburtstag begehen und er meint, dass er auch noch bei
der nächsten, möglicher Weise auch der übernächsten Auflage „dabei“ sein wird.

Wie auch in den Vorauflagen möchte ich alle, die dieses Buch zur Hand nehmen
oder auf dem Bildschirm vor sich in ihm schmökern, dazu ermuntern, mich auf
dessen Schwächen hinzuweisen, sei es, dass etwas falsch ist, was ich zwar stets zu
vermeiden trachte, was aber weder in den drei Vorauflagen noch in dieser Auflage
noch in den Folgeauflagen, unabhängig davon, wie viele da noch kommen mögen,
zu vermeiden war, ist und sein wird, sei es, dass ich noch Aspekte vergessen habe,
bezüglich derer diese Voraussage gleichermaßen gilt.

Brüssel, den 2. Februar 2025 Andreas Bartosch
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